
• !Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: B K8-16/1041-738 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

nach § 26 Abs. 2, § 32 Abs. 1 Nr.10, § 4 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG 

wegen Festlegung des übergehenden Anteils 
der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

auf Antrag der 

Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg , gesetzlich vertreten durch 
den Vorstand, 

- abgebender Netzbetreiber ­

durch die Vorsitzende Gerlinde Schmitt-Kanthak, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Rainer Sender, 
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am 17.03.2017 beschlossen: 

1. 	 Die unter dem Aktenzeichen BKB-08/1041-11 mit Beschluss vom 

16.02.2009 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen des abgebenden Netzbetreibers werden für den Zeitraum der 

ersten Regulierungsperiode jeweils um die in Anlage 1 genannten Be­

träge vermindert. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 

Gründe 

1. 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers wurden 

erstmals durch die Bundesnetzagentur mit Beschluss vom 16.02.2009 unter dem 

Aktenzeichen BKB-08/1041-11 festgelegt. 

Der abgebende Netzbetreiber übertrug die Anlagen des Netzteils Neunburg v. Wald 

mit Wirkung zum 01.06.2009 und die EOG des Netzteils Neunburg v. Wald zum 

01 .01 .2010 an den aufnehmenden Netzbetreiber, die Stadtwerke Neunburg v. Wald 

GmbH. Der abgebende Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 19.10.2016 die Festle­

gung der übergehenden kalenderjährlichen Erlösobergrenzenanteile für die erste 

Regulierungsperiode beantragt. 

Die Beschlusskammer hat daraufhin gemäß § 26 Abs. 2 ARegV ein Verfahren zur 

Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 10, § 4 ARegV und § 29 Abs. 1 EnWG eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der abgebende Netzbetreiber seinen 

Sitz hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 
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Gegenüber dem aufnehmenden Netzbetreiber ist am 19.04.2010 bereits eine Ent­

scheidung der Landesregulierungsbehörde Bayern unter dem Aktenzeichen 

22-3163.4-10 ergangen. 

Die Beschlusskammer hat dem abgebenden Netzbetreiber unter anderem mit 

Schreiben vom 10.11 .2016 gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG Gelegenheit gegeben, sich zu 

der beabsichtigten Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetrei­

ber hat mit Schreiben vom 25.11 .2016 Stellung genommen. 

Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der 

Sitz des abgebenden Netzbetreibers belegen ist, wurden gemäß § 58 Abs. 1 S.2 

EnWG beteiligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 


Die Festlegung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

erfolgt auf Grundlage des § 26 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 10 und § 4 

ARegV. 

1. 	 Zuständigkeit 

Gemäß § 54 Abs. 2 S. 5 EnWG ist stets diejenige Regulierungsbehörde für die Fest­

legung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach 

§ 26 Abs. 2 ARegV zuständig, welche die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

abgebenden Netzbetreibers ursprünglich festgelegt hat (BGH EnVR 18/14, Rz. 23; 

BR Drs. 296/16 S. 44). 

Die Bundesnetzagentur hat die ursprühgliche Festlegung der kalenderjährlichen Er

lösobergrenze des abgependen Netzbetreibers gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erlasseh. Die Bundesnetzagentur ist daher gemäß § 54 

Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Be­

schlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. 	 Ermächtigungsgrundlage 

Die Bestimmung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

erfolgt durch Festlegung nach § 26 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 10 ARegV 

i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

3. 	 Bestimmung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösober­
grenze 

Für den abgebendeh Netzbetreiber werden die sich aus Anlage 1 ergebenden über­

gehenden Anteile der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die erste Regulie­

rungsperiode festgelegt. 

­
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Die mit Beschluss der Bundesnetzagentur vom 16.02.2009 unter dem Aktenzeichen 

BKS-08/1041 -11 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

abgebenden Netzbetreibers werden für den Zeitraum der ersten Regulierungsperio­

de jeweils um die Beträge in Anlage 1 vermindert. 

Die Festlegung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 26 Abs. 2 ARegV erfolgt aufgrund des übereinstimmenden Antrages der be­

teiligten Netzbetreiber. 

Die Beschlusskammer hat im Rahmen der Prüfung unter anderem auch berücksich­

tigt, dass bereits am 19.04.2010 unter dem Aktenzeichen 22-3163.4-10 eine Ent­

scheidung der Landesregulierungsbehörde Bayern über den Teilnetzübergang ge­

genüber dem aufnehmenden Netzbetreiber ergangen ist. Es ist daher gegenüber 

dem abgebenden Netzbetreiber eine inhaltlich übereinstimmende Entscheidung aus­

zusprechen. 

Die zugrunde liegende Aufteilung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV ist in Anlage 2 dargestellt. Das Sachanlagevermögen zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten des übergehenden Netzteils wird in Anlage 3 . 

ausgewiesen. Die Strukturparameter und die für die Fortschreibung der FSV Verlus­

tenergie bzw. Festlegung volati ler Kostenanteile relevanten Verlustenergiedaten des 

übergehenden Netzteils werden in Anla.ge 4 dargestellt. Vom Netzbetreiber gern. § 4 

Abs. 3 ARegV vorzunehmende Anpassungen bleiben jedoch unberührt. Der ab­

schließenden Bestimmung des Regulierungskontosaldos werden sodann die vom 

Netzbetreiber angepassten und durch die Beschlusskammer geprüften Erlösober­

grenzen zu Grunde gelegt. 

4. Übertragung von Erweiterung$faktor und Qualitätselement 

Der abgebende Netzbetreiber hat keinen Antrag gestellt, Beträge aus einem geneh­

migten Erweiterungsfaktor oder einem Qualitätselement zu übertragen. 
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III. 


Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid . 

IV. 

Die beigefügten Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 enthält den übergehenden Anteil der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen für alle Jahre der Regulierungsperiode, in Euro. 

Anlage 2 weist die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV des übergehenden Netzteils für die ersten 

beiden Kalenderjahre nach dem Netzübergang in Euro aus. 

Anlage 3 enthält das Sachanlagevermögen zu historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten des übergehenden Netzteils, in Euro. 

Anlage 4 dokumentiert die Strukturparameter und relevanten Daten für die 

Anpassung der Verlustenergiekosten im Rahmen der FSV Ver

lustenergie bzw. der Festlegung volatiler Kostenanteile des 

übergehenden Netzteils, in Euro. 

Etwaige Anpassungen der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen bleiben 

unberührt. 

­
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Ejnlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzende Beisitzer Beisitzer 

Ben der 

Seite 7 von 7 



Festlegung der kalenderjährllc:hen Erlösobergrenzenantelle gemäß§ 26 Abs. 2 S. 1 ARegV 
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Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergre.nzenanteile gemäß § 26 Abs. 2 S. 1 ARegV 

Dauerhaft nicht beeinflussbare KostenanteUe des übergehenden Netzteils 

ZWEITEAnpassung (01.01.2011 )ERSTE Anpassung (01.01.2010) 

Bezeichnung Kosten Erlöte ErlöseKoste!\ 
(EUR] [EIJR] (EÜR)[EUR) 

Gesetzliche Abnahme- und V~rgutungsplfichlen 

Konzessionsabgaben 

Betrmt,l>steu ern 

Erforderliche Inanspruchnahme vor9el<191>rter Natzebenen 


Naehrustong von Weohselncl11ern nael1.§ 1OAbsatz 1 oer Systemstao1111atsver0<dnong 


Kapiialkosten aus genehm.19ten lnves11t1onsmaßnahmen nach §.23 ARegV 


Auflosung des Abzugsbetrags nach§ 23 Absatz 2a ARegV 


Mehrl<osten for die Errichtung deri Betrieb und die Anderung von Erdkabeln 


Vergutun9en fur detenlf~E1nspetsvngen nach § 18 StromNEV 


Zahlungen a n Stadte oder Gemetn<leii nach Maßgabe von !l f> Absatz ·4 StromNEV 


Betneb und tardvertrag Vereinbar zu Lohrizusatz- urid Versot9ungs1e1st (Absctil vor :J.1 12 08) 


Betnebs- und Pefscnalrats!a11gken 


Be1ufsausb1ldung We1terb1lctung. 6etnebskmderta9esstatten 


Pau~aherter lnvestnmnszuschlag n.ach § 25 ARegV 


Forschung u nd Entw1cktung nach Maßgabe des·§ 25a ARegV 


Auffosui19 voi'l BKZ / Nelzanscf1lu~skostenbf)1lrag<;n 1n 'Verl;nndun~ mit der StromNEV 


Kosten und Erlöse aus tlem bundesweiten Ausg1eichsmechan1smus nach§ 2 Abs 4.ees EnLAG 


flnanz1euer Ausgletch nacli § 17d Atis 4 Enl/\ll5 


KOl'(\PE>Asat1onszaplungen 1rn Rahrt1e<1 des Aus91eiehsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung (EGJ Nr 
12'28/2003 

Erlese aus d~m Engpassmanagement nach Ai'11kel 6 dE!r Vetordnung (EG) Nr 12Z8f2003 

Kosten fur die Beschaffung der Energl<! Z'" r Er~nngung von Ausgte1chsle1stungen- einscnheflhch der Kpster> !ur die 
las1se1t1ge ß·e$r.haffu·ng 

IKosten ol;ler Ertose aus Maß.r1;;ihmeo eines Be1Ie1bers vonStromverSOfgungsne1zen. die einer w1rlisamen 
Ve1fahrensreguherung unterliegen 

1KQsten oder Ertose aufgrund einer fr„l\Ytlhgen Selbslve1pOtet>lung nach § 32 Abs 1 Nr 4 ARegV 

ARegV 

§ 11 Abs. 2 


Nr 1 


Nr 2 


Nr J 


Nr 4 


Nr S 


Nr 6 


Nr 6a 


Nr 7 


Nr .8 


Nr 8b 


Nr 9 


Nr 10 


Nr 11 


Nr 12 


Nr 1Za 


Nr 13 


Nr 14 


Nr 15 


Sa12 2 Nr 1 


sa12 2 Nr 2 


S<1lt2 Nr 3 


Satz Sonsti e
2 9 
· 

Satt 4 
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Sachanlagevermögen (historische Anschaffungs- und 
Herstellungskosten) des übergehenden Netzteils 

Jahr Nutzungsdauer 
AK/HK 
[EUR] 

Grundstücke 

1981 270 

1976 963 

1975 461 

1967 284 

1965 130 

1964 64 

1961 36 

1959 182 

1958 43 

1953 46 

Kabel Mittelspannungsnetz 

2002 40 28.146 

1998 ' 40 51 .644 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

1997 30 98.559 

1988 30 45.301 

1977 30 8.082 

1974 30 12.382 

1973 30 4 

1972 30 3.931 

1960 30 4.148 

Ortsnetzstationen 

2007 30 1.383 

2002 3.0 43,540 

2001 30 2.373 

1999 30 276 

1998 30 107 

1997 30 10,984 

1995 30 3.082 

1994 30 929 

1991 30 1.014 

1989 30 1.442 

1988 30 10.656 
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Sachanlagevermögen (historische Anschaffuhgs- und 
Herstellungskosten) des übergehenden Netzteils 

Jahr Nutzungsdauer 
AK/tiK 
[EUR] 

1987 30 439 

1986 30 423 

1985 30 709 

1978 30 971 

1977 30 14.761 

1974 30 6.79.5 

1973 30 605 

1972 30 18.540 

1970 30 4.878 

1969 30 707 

1965 30 4.141 

1962 30 1.288 

1961 30 3.152 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilersc'hränke 

1993 30 3.11 1 

1987 30 3'°18 

1985 30 1.627 

1976 30 2 .1 81 

1973 30 2.143 

1972 39 4 .724 

1967 30 2.096 

1966 30 2.212· 

408.986 
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Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzenanteile gemäß§ 26 Abs. 2 S. 1 ARegV 

Strukturparameter und Vertustenergie des übergehenden Netzteils 

Strukturparameter Einheit Wert 

versorgte Flacl>e (NS) Ilm' 000 

Geographische Flache (MS) kni 0.00 

Anschlusspunkte (NS) Anzahl 0 

Ansehtusspun1<1e (MS) Anzant 13 

E1nspo1sepun1<.1e (NS> Anzahl 0 

Einspeisepunkte (NS) d10 aucl> An:sciilusspunkte sind Anzahl 0 

E1nspe1sepunk1e (MS) Anzahl 0 

Zei1gle1che Johreshoc11suas1 \MS/NS) kW 670 

Ze1lgle1cne Jahreshochst1as1 (HS/MS) KW 0 

Vertuatenergl,e Einheit Wert 

Kosten fur Vorlus1energ1e 1n der Ausgangsbasis !;:UR 4 957 

Ver1ustonerg1emengo kWh 11266, 
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